


























(2) Jedes anwesende Mitglied ist stimmberechtigt. Die Übertragung von Stimmen

auf andere Mitglieder - egal aus welchem Grund - ist ausgeschlossen.

(3) Die Partei stellt sicher, dass die Mitglieder auf Wunsch auch online am Parteitag

teilnehmen können. Die online teilnehmenden Mitglieder sind stimmberechtigt. Mit

der Anmeldung zur Online-Teilnahme am Parteitag verzichtet das Mitglied

automatisch auf sein Rederecht, das nur durch Präsenz am Parteitag ausgeübt

werden kann.

( ) Die stimmberechtigten Mitglieder des Bundesparteitages bilden die

Mitgliederversammlung im Sinne der §§ 32,58 BGB.

§ {g Geschäftsordnung des Bundesparteitages

(1) Der Bundesparteitag ist vom Bundesvorstand mindestens einmal im Jahr

einzuberufen. Die Einberufung erfolgt unter Mitteilung der Tagesordnung durch

Rundschreiben an die Mitglieder der Partei. Die Einladungen zu ordentlichen

Bundesparteitagen sind unter Einhaltung einer Mindestfrist von sechs Wochen

abzusenden.

(2) Weitere, ordentliche oder außerordentliche Parteitage sind einzuberufen

a) auf Antrag des Bundesvorstandes oder

b) auf Antrag von 25 Prozent der Mitglieder.

(3) Der Vorstand hat innerhalb von fünf Werktagen nach Eingang eines Antrags auf

Durchführung eines außerordentlichen Parteitags einen außerordentlichen Parteitag

einzuberufen. Die Ladungsfrist dafür beträgt mindestens zweiWochen. Der

außerordentliche Parteitag hat innerhalb von vier Wochen nach Antragstellung

stattzufinden. Liegen zum Zeitpunkt der Antragstellung satzungsändernde Anträge

für den außerordentlichen Parteitag vor, hat der außerordentliche Parteitag innerhalb

von sieben Wochen nach Antragstellung stattzufinden.

(a) Vor Beginn des Bundesparteitages hat der Bundesvorstand einen

Wahlprüfungsausschuss zu bilden. Dieser besteht aus einem Mitglied des

Bundesvorstandes als VorsitzenderA/orsitzendem und zwei Parteimitgliedern. Der
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Ausschuss prüft die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung und die Zahl und die

Stimmberechtigung der Mitglieder. Zu diesem Zweck sind der/dem Vorsitzenden des

Wahlprüfungsausschusses zwei Wochen vor Beginn des Parteitages die

M itgliederl isten vorzulegen.

(5) Der Bundesparteitag beschließt über die auf der Tagesordnung stehenden

Gegenstände und Anträge sowie die zu ihnen gestellten Zusatz- und

Abänderungsanträge. Über andere Anträge beschließt er nur, wenn 2t3 der

Anwesenden mit ihrer Behandlung einverstanden sind. lm Übrigen gelten die

Bestimmungen der Geschäftsordnung.

(6) Den Vorsitz auf dem Bundesparteitag führt eine/einer der Bundesvorsitzenden

bzw. eine ihrer Stellevertreterinnen/einer ihrer Stellvertreter, soweit nicht der jeweilige

Bundesparteitag sich eine besondere Vorsitzende/einen besonderen Vorsitzenden

wählt.

(7) Von den Verhandlungen des Bundesparteitages ist eine Niederschrift

anzufertigen, die von einer/einem der Bundesvorsitzenden und von der

Protokollführerin/vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. Ein Auszug mit dem

Wortlaut aller gefassten Beschlüsse und dem Ergebnis der Wahlen ist den

Mitgliedern m itzuteilen.

§ 20 Aufgaben des Bundesparteitages

(1) Aufgaben sind die Beratung und Beschlussfassung über alle Angelegenheiten

der Partei, die nicht in dieser Satzung den Landesverbänden zur Entscheidung

übertragen wurden. Seine Aufgaben sind insbesondere.

1. die Beschlussfassung über

a) den Bericht des Wahlprüfungsausschusses,

b) den Bericht des Bundesvorstandes, der spätestens eine Woche vor Beginn

des Parteitages den Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden muss.

Darauf ist in der Einladung zum Bundesparteitag hinzuweisen. Dieser

Bericht hat Rechenschaft zu geben über die weitere Behandlung der vom
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vorangegangenen Parteitag angenommenen oder an andere Gremien der

Partei und der Fraktionen der Partei überwiesenen Anträge;

c) den Bericht der Rechnungsprüfer,

2. die Entlastung des Bundesvorstandes,

3. die Wahl des Bundesvorstandes,

4. die Wahl von zwei Rechnungsprüfern und zwei Stellvertretern,

5. die Wahl des Bundessschiedsgerichts,

6. die Festsetzung des Beitrags und des Mindestbeitrags,

7. alle Beschlüsse zur Teilnahme der Partei an der Bundestagswahl,

8. alle Beschlüsse zur Teilnahme der Partei an der Wahl zum Europäischen

Parlament.

(2) Die Mitglieder des Bundesschiedsgerichts werden auf die Dauer von vier Jahren

gewählt.

(3) Die Wahl der Mitglieder des Vorstands erfolgt schriftlich und geheim. Die

Bestimmungen über die Durchführung der Wahlen enthält die Geschäftsordnung.

{4\ Zur Unterzeichnung der Wahlunterlagen ist nur die Wahlleiterin/der Wahlleiter

zusammen mit dem Bundesvorstand der Partei befugt.

§ 2{ Zulassung von Gästen

Der Bundesparteitag und der Bundesvorstand können auf Antrag durch Beschluss

von Fall zu Fall Gäste zulassen. Wortmeldungen von Gästen sind durch ein Mitglied

des entsprechenden Organs vorzubringen und bedürfen der Zustimmung durch

Beschluss.
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§ 22 Ausschüsse

(1) Der Bundesvorstand kann nach eigenem Ermessen oder auf Beschluss eines

Parteitags Ausschüsse zu unterschiedlichsten Fragestellungen gründen und wieder

auflösen. Mitglied in Ausschüssen kann jedes Parteimitglied werden. Jeder

Ausschuss wird geleitet durch seine Vorsitzende/seinen Vorsitzenden. Die

Ausschussmitglieder wählen die Vorsitzende/den Vorsitzenden und ihre/seine

Stellvertreterin/Stellvertreter für die Dauer der Wahlperiode des Bundesvorstandes

aus ihrer Mitte, wobei dem Bundesvorstand ein Vorschlagsrecht zusteht. Der

Bundesvorstand kann die Vorsitzenden oder die vom Fachausschuss bestimmten

Stellvertreter zu seinen Beratungen hinzuziehen.

(2) Jeder Ausschuss hat das Recht, bei der Besprechung bestimmter Fragen oder

für die Dauer der Wahlperiode Sachverständige mit beratender Stimme

hinzuzuziehen. Resolutionen oder Verlautbarungen haben die Fachausschüsse und

Kommissionen dem Bundesvorstand zuzuleiten.

(3) Die Vorsitzenden der Ausschüsse können sich im Einvernehmen mit den

Bundesvorsitzenden oder ihren Vertretern für ihren Fachausschuss öffentlich äußern.

§ 23 Mitgliederbefragung und -entscheid (Basisabstimmung)

(1) Bei anstehenden wichtigen Entscheidungen soll der Vorstand über ein zu

entwickelndes Schwarmtool die Mitglieder befragen.

(2) Über wichtige Entscheidungen kann der Vorstand jederzeit eine

Basisabstimmung durchführen. Auf Antrag von fünf Prozent der Parteimitglieder hat

er eine Basisabstimmung durchzuführen. Details der Basisabstimmungen werden

durch den 1. Bundesparteitag und Zustimmung der Mehrheit der Landesverbände

über die Funktion des erweiterten Vorstands geregelt.

(3) Der Vorstand hat je nach Stand der Technik und rechtlich Zulässigem geeignete

Tools für die Basisabstimmung festzulegen und bereitzustellen.
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lV. Ordnungsmaßnahmen

§ 24 Ordnungsmaßnahmen

('l) Verstößt ein Mitglied gegen die Satzung oder gegen Grundsätze oder Ordnung

der Partei oder fügt der Partei Schaden zu, so können folgende

Ordn ungsmaßna hmen angeord net werden : Verwarnu ng, Verweis, Enthebun g von

einem Parteiamt, Aberkennung der Fähigkeit ein Parteiamt zu bekleiden. Zuständig

für das Verfahren ist der Landesvorstand, ersatzweise der Bundesvorstand.

(2) Ein Antrag auf Ausschluss eines Mitglieds kann nur gestellt werden, wenn es

vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen die Grundsätze oder die

Ordnung der Partei verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt. Ein Verstoß

liegt insbesondere vor,

a) wenn ein Mitglied vor oder während seiner Mitgliedschaft in der Partei

Mitbürger wiederholt denunziert oder seine gesellschaftliche Stellung dazu

missbraucht hat, andere zu verfolgen.

b) bei Verletzung der schiedsrichterlichen Schweigepflicht, Verweigerung des

Beitritts zur oder Austritt aus der parlamentarischen Gruppe der Partei sowie

bei unterlassener Beitragszahlung von mehr als drei Monatsbeiträgen.

c) wenn ein Mitglied die ihm übertragene Buchführungspflicht nicht

ordnungsgemäß erfüllt, Spenden nicht den gesetzlichen oder den Vorschriften

der Finanzordnung entsprechend abrechnet bzw. abliefert oder Mittel nicht

den Vorschriften und Beschlüssen entsprechend venarendet und dadurch der

Partei finanziellen Schaden von nicht unbedeutender Höhe zufügt.

d) wenn ein Mitglied der Partei Mitglied in einer Organisation oder Vereinigung

ist, oder innerhalb der letzten drei Jahre war, deren Zielsetzung den Zielen der

Partei oder der freiheitlichen Grundordnung direkt widerspricht.

(3) Ein Antrag auf Ausschluss eines Mitglieds kann vom Vorstand der Bundespartei,

des Landesverbandes, des Bezirkes oder des Kreisverbandes gestellt werden. Über

den Ausschluss entscheidät das beiAntragstellung zuständige Schiedsgericht.
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(4) ln dringenden und schwerwiegenden Fällen, die ein sofortiges Eingreifen

erfordern, können die in Abs. 3 genannten Vorstände beim zuständigen

Schiedsgericht beantragen, das Mitglied bis zur Entscheidung in der Hauptsache von

der Ausübung seiner Rechte auszuschließen.

(4) Vor Verhängung der Ordnungsmaßnahme ist das Mitglied anzuhören. Der

Beschluss über die Ordnungsmaßnahme ist dem Mitglied in Schriftform unter

Angabe von Gründen mitzuteilen.

V. Konsens und Konfliktlösung,
Parteigerichtsbarkeit u nd Med iation

§ 25 Konfliktlösung bei Streitigkeiten unter Mitgliedern

(1) Streitigkeiten der Partei oder eines Gebietsverbandes mit einzelnen Mitgliedern

und Streitigkeiten über Auslegung und Anwendung der Parteisatzungen sind durch

die zuständigen Vorstände oder im Rahmen einer Mediation möglichst gütlich

beizulegen. lst eine gütliche Einigung nicht zu erreichen, so entscheidet ein

Schiedsgericht im Rahmen seiner Zuständigkeit.

(2) ln der Bundesschiedsordnung ist das Verfahren auf Bundesebene geregelt. Die

Ausgestaltung auf Landesverbandsebene ist den Landesverbänden vorbehalten,

soweit in der Bundesschiedsordnung nichts Anderes regeln.

§ 26 Konfliktlösung bei Streitigkeiten unter Gebietsverbänden

(1) Streitigkeiten unter Landesverbänden und Gebietsverbänden unterschiedlicher

Landesverbände sind durch die zuständigen Vorstände oder eine Mediation

möglichst einer gütlichen Beilegung zuzuführen. lst diese nicht zu erreichen, so

entscheiden die Schiedsgerichte im Rahmen ihrer Zuständigkeit.
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(2) Der Parteivorstand ist bei erheblichen Verstößen berechtigt, beim

Bundesschiedsgericht die Auflösung oder den Ausschluss des Landesverbandes,

dessen Untergliederungen oder einzelner Organe zu beantragen.

Vl. Schlussbestimmu ngen

§ 27 Anderungen dieser Satzung

(1) Anderungen der Bundessatzung können nur von einem Bundesparteitag mit

einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

Über einen Antrag auf Satzungsänderungen kann nur abgestimmt werden, wenn er

mindestens fünf Wochen vor Beginn des Bundesparteitages beim Bundesvorstand

eingereicht worden ist. Dieser ist verpflichtet, mindestens drei Wochen vor Beginn

des Bundesparteitages den Antrag den Mitgliedern zur Kenntnis zu bringen.

Anderungsanträge zu Satzungsänderungen müssen spätesten zwei Wochen vor

dem Bundesparteitag eingereicht werden.

(2) Niemand hat das Recht, durch mündlichen oder nicht fristgerechten Antrag

Satzu ngsänderun gen herbeizufü hren.

{3) Dem Bundesvorstand bleibt es vorbehalten Anderungen der Bundessatzung

durchzuführen, die aufgrund behördlicher Auflagen zwingend zu erfolgen haben.

Einer Mitgliederabstimmung bedarf es in diesem Fall nicht. Der Bundesvorstand hat

die Mitglieder unverzüglich über den Inhalt der behördlichen Auflage in Kenntnis zu

setzen.

§ 28 Auflösung und Verschmelzung

{1) Die Auflösung der Partei oder ihre Verschmelzung kann nur durch einen

Beschluss des Bundesparteitages mit einer Mehrheit von 213 der zum

Bundesparteitag anwesenden Stimmberechtigten beschlossen werden, nachdem der

z0 l:ei'i* § a s i s d r: rn r-: k r * t i s c h * P.,i ri e i lJ t r-rt s c 1-; i a n,:i



entsprechende Antrag mindestens sechs Wochen vorher den Mitgliedern mit

eingehender Begründung bekannt gegeben worden ist.

(2) Die Auflösung oder Verschmelzung einer Untergliederung der Partei kann durch

einen Beschluss des Bundesparteitages mit einer Mehrheit von 213 der zum

Bundesparteitag anwesenden Stimmberechtigten beschlossen werden, nachdem der

entsprechende Antrag mindestens sechs Wochen vorher den Mitgliedern mit

eingehender Begründung bekannt gegeben worden ist. Dieser Beschluss enthält das

Recht der Partei, mit sofortiger Wrkung alle Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig

sind, um eine neue entsprechende Untergliederung zu gründen.

(3) Der Beschluss über Auflösung und Verschmelzung muss durch eine

Urabstimmung unter den Mitgliedern bestätigt werden. Die Mitglieder äußern ihren

Wllen im Zusammenhang mit der Urabstimmung schriftlich.

(4) Über das Vermögen der aufgelösten Gliederung verfügt in diesem Fall ein vom

Bundesparteitag zu wählender Liquidationsausschuss.

(5) Die Untergliederungen der Partei haben eine Bestimmung in ihre Satzungen

aufzunehmen, wonach Beschlüsse über ihre Auflösung oder Verschmelzung zur

Rechtskraft der Zustimmung der nächsthöheren Gliederung bedÜrfen.

§ 29 Verbindlichkeit dieser Satzung

(1) Diese Bundessatzung gilt sinngemäß für alle Gliederungen der Partei. lhre

Satzungen müssen mit den grundsätzlichen Regelungen dieser Satzung

übereinstimmen.

(2) Entgegenstehende Bestimmungen oder Satzungen von Untergliederungen

werden durch die Bundessatzung aufgehoben.

{3) Die Geschäftsordnung, die Finanzordnung und die Bundesschiedsordnung sind

Bestandteile der Bundessatzung.
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§ 30 Schlusssatz  

Die Gesellschaft befindet sich in einem Wandel, der alles erfassen wird. Dieser 

Wandel soll friedlich, freiheitlich und in einem gemeinsamen Füreinander und 

Miteinander in die Zukunft gehen. Alles begann und kann nur mit einem liebevollen 

Umgang mit sich selbst und seinem Nächsten weitergehen. 

 

Satzung, verabschiedet am 4. Juli 2020 

 

Anlagen: Finanzordnung 

 Bundesschiedsordnung 

 

Unterschrieben und beschlossen von 44 Gründungsmitgliedern aus zehn 

Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland. 

 


